
 

Veranstaltungen sind seit dem 1. August 2021 unter folgenden Voraussetzungen 
zulässig: 

 Der Veranstalter hat durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass 
grundsätzlich zwischen allen Teilnehmern, für die die Kontaktbeschränkungen 
gelten, ein Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden kann; pro 10 m² 
Veranstaltungsfläche darf zur gleichen Zeit nicht mehr als ein Besucher 
zugelassen werden. 

 Die Besucher müssen ohne Rücksicht auf die 7-Tage-Inzidenz einen 
Testnachweis vorlegen. Die Testnachweispflicht entfällt ab dem 15. Tag der 
abschließenden Impfung, wenn der Nachweis einer vollständigen Impfung 
gegen COVID-19 mit einem in der Europäischen Union zugelassen Impfstoff 
erbracht wird. Sie entfällt auch für Genesene, d.h. wenn der Besucher oder die 
Besucherin über einen Nachweis hinsichtlich des Vorliegens einer vorherigen 
Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 in deutscher, englischer, 
französischer, italienischer oder spanischer Sprache oder in einem 
elektronischen Dokument verfügt, wenn die zugrundeliegende Testung 
mittels PCR-Verfahren erfolgt ist und mindestens 28 Tage, höchstens aber 
sechs Monate zurückliegt. Falls die Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-
2 länger als sechs Monate zurückliegt, entfällt die Testnachweispflicht, wenn 
zusätzlich zum Genesenennachweis auch eine singuläre Impfdosis 
gegen COVID-19 nachgewiesen werden kann. 

 In Gebäuden und geschlossenen Räumen besteht für das Personal die Pflicht 
zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske sowie für Besucher FFP2-
Maskenpflicht; unter freiem Himmel gilt Halbsatz 1 entsprechend, wenn die 
Einhaltung des Mindestabstands nicht zu jeder Zeit gewährleistet ist. 

 Der Veranstalter hat die Kontaktdaten der Aussteller, Besucher und 
Dienstleister zu erheben. 

 Der Veranstalter hat ein Schutz- und Hygienekonzept auf Grundlage eines von 
den Staatsministerien für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie und für 
Gesundheit und Pflege bekannt gemachten Rahmenkonzepts auszuarbeiten 
und auf Verlangen der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen. 

 


